
Anlage 1: 
Stadt Balingen 

Satzung zur Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser 

(Wasserversorgungssatzung) vom 22.11.2011 

Aufgrund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) sowie der 
§§ 2, 8 Absatz 2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg 
(KAG) hat der Gemeinderat am 25.11.2025 folgende Satzung zur Änderung der Satzung über 
den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der 
Grundstücke mit Wasser vom 22.11.2011 beschlossen: 

 

 

Artikel I 

 

§ 15 Kostenerstattung 

(2) entfällt 

(3) wird (2) 

(4) wird (3) 

(4) Die Kosten (1-4) können pauschal berechnet werden. Hinzu tritt die gesetzlich 
geschuldete Umsatzsteuer. 

(5) wird (4) 

 

§ 36 Beitragssatz 

Hinzu tritt die gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer. 

 

§ 42 Grundgebühr 

(1) Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben. Sie beträgt bei 
Wasserzählern mit einer Nenngröße von: 

Maximaldurchfluss (Qmax) 3/5 7/10 20 
Nenndurchfluss (Qn) 1,5/2,5 3,5/5 (6) 10  

   6,52 10,03 16,62 
   
  Umsatzsteuer) / Monat 6,98 10,73 17,78 
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DN 50 65 80 100 u. Verbundwassermesser 
WS Qn 15 25 40   60 u. Verbundwassermesser 

        32,92 42,64 49,23 65,53 
        
       Umsatzsteuer) / Monat 35,22 45,62 52,68 70,12 
 

 
 
 

§ 43 Verbrauchsgebühren 

(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermenge (§ 44) berechnet. Die 
 

einschließlich 7 % Umsatzsteuer). 

(2) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, 
 

einschließlich 7 % Umsatzsteuer). 

 
§ 53 

 
entfällt 
 

§ 54  
 
wird zu § 53 
 

Artikel II 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Hinweis: 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen 
dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber 
der Stadt Balingen geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

Balingen, 25.11.2025 

Dirk Abel 
Oberbürgermeister 
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